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»Solange sie im 
Dunkeln handeln 

konnten, schützten 
sie den Täter«

Christ&Welt: Herr Lüdecke, Herr Anuth, wir  
berichten diese Woche über H., einen Priester, der 
im Bistum Essen und im Erzbistum München im
mer wieder ungestraft Kinder missbrauchte. Papst 
Benedikt XVI. hatte, als er noch Erzbischof von 
München war, mit dem Fall H. zu tun, der 
Münchner Kardinal Reinhard Marx ebenfalls. Ab 
2015 untersuchte der Münchner Kirchengerichts
chef, der Offizial Lorenz Wolf, im Rahmen eines 
Verwaltungsstrafverfahrens die Sache. Wir haben 
Ihnen das bisher geheim gehaltene Strafdekret von 
Wolf zu lesen gegeben. Was halten Sie als Experten 
für Kirchenrecht von dem Dokument?
Norbert Lüdecke: Das Dekret ist kirchenrechtlich 
sorgfältig gearbeitet. Es ist aber in diesem formalen 
Gewand zugleich mehr, nämlich eine Dokumen-
tation krassen Versagens mehrerer Hierarchen im 
Umgang mit Missbrauchstaten. Es macht Versa-
gen wie Versager wenigstens innersystemisch ak-
tenkundig. Dieses Dekret torpediert eine Totalver-
tuschung. Nur wurde es bisher eben erfolgreich 
geheim gehalten.
Bernhard Anuth: Wer innerkirchlich daraus lernen 
will, kann das tun. Dass es öffentlich wird, ist ein 
Glücksfall, weil es vorhandene Legenden durch-
kreuzt und neue verhindert. Ich kann mir gut vor-
stellen, dass die betroffenen Bischöfe und General-
vikare not amused waren, als das Dekret 2016 fertig 
war. Möglicherweise wird es nun, da es öffentlich 
wird, von interessierter Seite auch Versuche geben, 
seinen Autor anzugreifen oder das Dekret im Gan-
zen zu entwerten. Das dürfte von der Sache her 
allerdings sehr schwierig sein.
Lüdecke: Und allein das zeichnet das Dekret schon 
aus. Darüber hinaus gelingt Wolf aber in der 
Kombination aus strikt sachlicher Begründung 
und ausführlicher Belegung ein plastisches Bild 
des sich über viele Jahre erstreckenden unverant-
wortlichen Vorgangs.
C&W: H. ist einer der bekanntesten Missbrauchs
täter der katholischen Kirche. Das Erzbistum 
München ging 2010 den Vorwürfen gegen ihn erst
mals in einer kirchenrechtlichen Voruntersuchung 
nach. Zwei Jahre wurde ermittelt. Wie gründlich 
war man?
Anuth: Leider nicht sehr. Das Dekret belegt gra-
vierende Versäumnisse der Voruntersuchung. Sie 
sind zum Teil kaum nachvollziehbar. Es stellt sich 
die Frage, ob der Voruntersuchungsführer auf-
grund des öffentlichen Drucks vielleicht gar nicht 
völlig frei in seinem Vorgehen war.
Lüdecke: Möglicherweise sollte er einfach schnell 
zum Abschluss kommen, nachdem die Untersu-
chung schon so lange dauerte. Da der Bericht die 
entscheidende Beweisgrundlage in dem späteren 
Verwaltungsstrafverfahren darstellt, sind die Folgen 
fatal, weil das kirchliche Strafrecht dann nicht um-
fassend genug zupacken kann, um es salopp zu sagen.

Das sollte eigentlich geheim bleiben: 
Ein Kirchengericht kritisiert das  
Versagen deutscher Bischöfe in  

einem Missbrauchsfall. Die  
Beurteilung trifft auch den früheren 

Münchner Erzbischof Joseph  
Ratzinger, heute Papst Benedikt. 
»Dieses Dekret torpediert eine  

Totalvertuschung«, sagen die zwei 
Professoren Bernhard Anuth und 

Norbert Lüdecke  
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C&W: Welche Möglichkeiten hatte Wolf als Führer 
des Verwaltungsstrafverfahrens?
Lüdecke: Der Präfekt der Glaubenskongregation 
in Rom hat den Fall dem Erzbistum München als 
bloßes außergerichtliches Strafverfahren zugewie-
sen, das also auf dem Verwaltungsweg zu bearbei-
ten ist. Erzbischof Marx hat dann den Offizial mit 
der Durchführung betraut. Marx und Overbeck 
wollten ursprünglich aber nicht einmal das, son-
dern die sofortige Entlassung des Täters aus dem 
Klerikerstand durch Verwaltungsakt. Damit wäre 
die ganze Angelegenheit schnell und geräuschlos 
und vor allem ohne jede rückblickende Aufarbei-
tung vom Tisch. Man könnte auch sagen, sie wäre 
effektiv vertuscht gewesen.
Anuth: Voraussetzung für eine direkte Entlassung 
des Täters ohne jedes weitere Verfahren ist aller-
dings, dass es um sehr schwerwiegende Fälle geht 
und die Straftat völlig zweifelsfrei feststeht. Dies 
sah der Präfekt auf der Grundlage der Vorunter-
suchung offenbar nicht erfüllt, wohl aber gerechte 
Gründe gegeben, vom standardmäßigen gerichtli-
chen Strafverfahren abzusehen (c. 1342). So ver-
hinderte er zumindest eine eigenständige weitere 
Ermittlung. Denn in einem Dekretverfahren wie 
hier darf nur auf der Grundlage der Voruntersu-
chungsergebnisse entschieden werden.
C&W: Direkte Entlassung, Verwaltungsstraf
verfahren oder ein gerichtliches Strafverfahren. 
Warum hat Wolf sich auf die zweite Möglichkeit, 
diesen Zwischenweg, wohl eingelassen?

Ein kircheninternes Gericht hat Ver-
säumnisse des ehemaligen Papstes Bene-
dikt XVI. in einem Missbrauchsfall fest-
gestellt. Das berichten wir unter Beru-
fung auf bisher geheime Dokumente der 
Kirche. Konkret geht es um die Verant-
wortung Joseph Ratzingers sowohl als 
Münchner Erzbischof sowie als Kurien-
kardinal und Präfekt der römischen 
Glaubenskongregation.
 
Alles dreht sich um den verurteilten 
Missbrauchstäter Peter H., der 1980 nach 
ersten Beschuldigungen vom Ruhrgebiet 
ins Münchner Erzbistum wechseln konn-
te. Zu diesem Fall liegt uns ein außerge-
richtliches Dekret des kirchlichen Ge-
richts der Erzdiözese München und Frei-
sing vom 9. Mai 2016 vollständig vor. 
Die Richter thematisieren die Verantwor-
tung des späteren Kirchenoberhaupts: 
Der damalige Erzbischof Joseph Ratzin-
ger und sein Leitungsgremium seien »in 
Kenntnis der Sachlage zur Aufnahme des 
Priesters« bereit gewesen. Bezogen auf die 
Vorgesetzten von H., darunter auch Rat-
zinger, stellen die Kirchenrichter fest: 
Diese hätten »bewusst auf eine Sanktio-
nierung der Straftat verzichtet«. Die Bi-
schöfe und ihre Generalvikare in Mün-
chen und Essen seien der »Verantwor-
tung gegenüber den ihrer Hirtensorge 
anvertrauten Kindern und Jugendlichen 
nicht gerecht geworden«. 

Unseren Report über den Fall finden Sie 
im ZEIT-Ressort Glauben&Zweifeln. 
Das Dekret haben wir den Kirchen-
rechtsprofessoren Bernhard Anuth (Tü-
bingen) und Norbert Lüdecke (Bonn) 
vorgelegt. Auf unsere Bitte haben sie es 
ausgewertet und schriftlich Fragen dazu 
beantwortet. 
 
Der ehemalige Papst wies die Kritik auf 
Nachfrage zurück. »Die Behauptung, er 
hätte Kenntnis von der Vorgeschichte 
(Vorwürfe sexueller Übergriffe) zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über die 
Aufnahme des Priesters H. gehabt, ist 
falsch. Er hatte von dessen Vorgeschichte 
keine Kenntnis«, schrieb dessen Privatse-
kretär, Erzbischof Georg Gänswein, nach 
Rücksprache mit Benedikt. Dieser habe 
auch nicht bewusst auf die Sanktionie-
rung von H. verzichtet. Im Dekret, das 
Strafen über H. verhängte, gehen die 
Kirchenrichter auch auf Ratzingers Zeit 
als Chef der Glaubenskongregation in 
Rom ein. Dort müssen es Bistümer mel-
den, wenn ein Priester des Missbrauchs 
beschuldigt wird. Eine Frage nach dem 
Handeln als Chef der Glaubenskongre-
gation ließ der Papst emeritus unbeant-
wortet. 

Weitere vertrauliche Dokumente zeigen, 
wie der Münchner Kardinal Reinhard 
Marx versucht hat, den Fall rasch und 
ohne Kirchenprozess abzuschließen – aus-
drücklich, um Benedikt XVI. zu schützen. 

Die 
Ratzinger-Recherche 

W O C H E N Z E I T U N G  F Ü R  G L A U B E ,  G E I S T ,  G E S E L L S C H A F T

Die Münchner Frauenkirche, Wahrzeichen der 
Stadt, Kathedrale des Erz bistums. Gelingt hier die 

Aufarbeitung des Missbrauchs, wenn im Januar 
eine große Untersuchung vorgestellt wird? 
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Lüdecke: Keiner der Bischöfe lässt auch nur ein-
mal erkennen, dass er die Opfer im Blick, ge-
schweige denn das hat, was man gemeinhin eine 
Opferperspektive nennt. Alles dreht sich um H. als 
Mitbruder und um den Erhalt einer Seelsorgsres-
source. Ihm gelten Empathie und Unterstützung. 
Symptomatisch sind 1984 die Grüße und die Zu-
sicherung des Essener Generalvikars an den Mit-
bruder, er lasse ihn nicht fallen.
C&W: Welche Rolle spielte die Prävention weiterer 
Missbrauchstaten?
Anuth: Keine nennenswerte. Selbst wer sich in-
tensiv mit kirchlichem Missbrauchsumgang be-
fasst hat, kann staunen, mit welcher Fahrlässigkeit 
hier jemand in der Seelsorge weiterverwendet 
wird, bei dem Wiederholungstaten nicht sicher 
ausgeschlossen werden konnten.
C&W: Ist aus den Akten ein Lernprozess in  
der Leitung der Bistümer in München und  
Essen erkennbar?
Lüdecke: Nein, keiner. Man handelt so lange 
wie irgend möglich im Dunkelfeld täterzuge-
wandt. Sobald durch öffentlichen Druck ernst-
haft Licht droht, dringt man auf schnelle und 
stille Erledigung.
C&W: Welche Fehler wurden genau in der  
Voruntersuchung gemacht?
Lüdecke: Zunächst machen Dauer und Verlauf 
stutzig. Nach über zwei Jahren muss Gerhard Lud-
wig Müller, der damals Präfekt der Glaubenskon-
gregation war, den Bericht anmahnen. Dann geht 
der Bericht innerhalb von zwei Wochen nach 
Rom. Das erweckt den Eindruck einer hastigen 
Fertigstellung.
Anuth: Bei der extrem langen Dauer der Untersu-
chung überraschen die im Dekret genannten 
Mängel umso mehr: So wurden etwa Essener Per-
sonalakten nicht im Original gesichtet und in die 
Akte einbezogen. Stattdessen genügte dem Vor-
untersuchungsführer eine Zusammenfassung der 
stellvertretenden Personaldezernentin. Anhörun-
gen wurden laut dem Dekret unprofessionell ge-
führt, auf Gutachten wurde verzichtet.
C&W: Overbeck und Marx wollten H. 2010 
schnell loswerden, um weiteres Aufsehen im Fall H. 
zu vermeiden. Die Glaubenskongregation ist ihrem 
Votum nicht gefolgt. Warum nicht?
Anuth: Die strengen Voraussetzungen dafür, dass 
es sich nämlich um sehr schwere oder völlig zwei-
felsfreie Fälle handelt, konnte die Kongregation 
nach diesem Voruntersuchungsbericht selbst bei 
bestem Willen nicht erfüllt sehen.
C&W: Warum wurde ein Verwaltungsverfahren 
angeordnet und kein normales Strafverfahren?
Lüdecke: Die offenen Fragen und Zweifel, die 
durch die Voruntersuchung blieben, hätten nach 
meiner Auffassung ganz klar ein Gerichtsverfahren 
gefordert. Die Entscheidung für ein Verwaltungs-
verfahren verhinderte Nachermittlungen und da-
mit die Möglichkeit, zugleich das Verhalten der 
Hierarchen genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Das diente immerhin noch dem Hauptzweck des 
Antrags von Marx und Overbeck, gar kein Ver-
fahren zu führen.
C&W: Die Glaubenskongregation beauftragte  
das Erzbistum München damit, das Verwaltungs
verfahren zu führen. Warum nicht ein anderes  
Bistum?
Anuth: München verfügt über ein erfahrenes und 
ausgezeichnet funktionierendes Kirchengericht, 
das auch schon in anderen Missbrauchsfällen, 
auch aus anderen Diözesen, tätig war. Mangeln-
de Expertise kann also keinesfalls der Grund für 
die Anordnung eines bloßen Verwaltungsverfah-
rens gewesen sein. Warum der Präfekt in Rom 

ausgerechnet in einem Fall, in dem von vornherein 
auch das Verhalten der Verantwortlichen im öf-
fentlichen Fokus steht, das Verfahren nicht in eine 
andere Diözese gibt, ist nicht nachvollziehbar. Fakt 
ist aber, dass dadurch im Effekt externe Einblicke 
verhindert wurden.
C&W: Als 1980 über H.s Wechsel aus dem Bistum 
Essen nach München entschieden wurde, hieß der 
Erzbischof dort Joseph Ratzinger. Wie beurteilt 
Wolf sein Verhalten im Fall H.?
Anuth: Die Essener Anfrage, H. in einer Münche-
ner Pfarrgemeinde »unterzubringen«, wurde 1980 
in der Münchener Ordinariatssitzung besprochen 
und bewilligt. Ratzinger musste also wissen, dass 
ein Täter mit Gefährdungspotenzial in sein Erz-
bistum kommt. Er hat sich offenbar weder um die 
kirchenrechtlich korrekte Behandlung des Falls in 
Essen noch um etwaige Präventionsmaßnahmen 
in München gekümmert.
Lüdecke: Das Handeln des späteren Papstes zeugt 
nicht von einem der Würde und Machtfülle des 
Diözesanbischofsamtes angemessenen Verantwor-
tungsbewusstsein. Vom guten Hirten kann hier 
nicht die Rede sein.
C&W: Wusste Ratzinger, dass H. zuvor in Essen 
Kinder missbraucht hatte?
Anuth: Nach Auskunft des Dekrets musste Ratzin-
ger nicht nur von H.s Missbrauchsvergangenheit 
wissen, sondern aufgrund der Mitteilung des Esse-

ner Personalreferenten auch von seiner Gefährdung. 
Trotzdem kam es in Ratzingers Verantwortung zu 
einem Einsatz in der Seelsorge, und zwar ohne H. 
erkennbar irgendwelche Auflagen zu machen: Er 
sollte einfach als Kaplan in einer Münchener Pfarrei 
liturgische Aufgaben übernehmen und an einer 
Mädchenschule Religionsunterricht erteilen.
C&W: Hätte Ratzinger H. damals kirchenrecht
lich zur Verantwortung ziehen können?
Lüdecke: Mit Verlegung des Wohnsitzes von H. 
nach München hätte Ratzinger nach der damali-
gen Rechtslage selbst eine kirchenrechtliche Un-
tersuchung mit anschließendem Strafverfahren 
durchführen und bereits zuvor nach Kenntnis des 
Sachverhalts umgehend die Kongregation für die 
Glaubenslehre in Rom über den Fall informieren 
und den Bischof von Essen auf das Erfordernis 
eines Ermittlungsverfahrens hinweisen müssen.
C&W: Hat Ratzinger damals seine Pflicht verletzt?
Lüdecke: Die H. vorgeworfene Handlung stellte 
damals gemäß c. 2359 § 2 CIC/1917 eine Straftat 
dar, für deren rechtliche Behandlung die Instrukti-
on »Crimen Sollicitationis« von 1962 klar vorgab: 
Der Ortsordinarius, in dessen Gebiet der Beschul-
digte seinen Wohnsitz hat, muss solche Taten vor 
Gericht bringen. Spätestens mit Verlegung seines 
Wohnsitzes nach München unterfiel H. insofern 
Ratzingers Zuständigkeit. Zudem hätte Ratzinger 
unmittelbar die Glaubenskongregation informie-
ren müssen.
C&W: Der Vatikan behauptete später, nicht Rat
zinger habe die weitere Verwendung H.s in der 
Seelsorge angeordnet, sondern sein General vikar 
Gruber – ist das für die Bewertung der Rolle des 
späteren Papstes von Belang?
Anuth: Selbst wenn der Generalvikar später den 
konkreten Einsatz angewiesen hat, hebt das Rat-
zingers Verantwortung nicht auf: Er war als Erz-
bischof in Kenntnis der Sachlage bereit, einen des 
Missbrauchs beschuldigten und aus Essen aus-
drücklich als gefährdet markierten Kleriker offen-
bar ohne jede Auflage im Erzbistum München 
einzusetzen. Ganz gleich, welche persönliche 
Haltung dahinterstand – dem Mitbruder im Bi-
schofsamt in dieser Weise gefällig zu sein, ohne 
die Angelegenheit zur Chefsache zu machen, 
zeugt nicht von einem der Würde und Machtfülle 
des Diözesanbischofsamtes angemessenen Ver-
antwortungsbewusstsein. Auch hier gilt: So han-
delt kein guter Hirte.
C&W: Hat Ratzinger durch seine Entscheidung,  
H. nicht zur Verantwortung zu ziehen, ein kirchen
rechtliches Faktum geschaffen, das die weitere Ver
folgung der von H. gestanden Missbrauchsfälle in 
den Siebzigerjahren unmöglich machte?
Lüdecke: Ob und wie Ratzinger und der damalige 
Essener Bischof Hengsbach überhaupt rechtliche 
Überlegungen anstellten, ist nicht auszumachen. 
Aus ihrem Handeln ergibt sich aber konkludent, 
was das damals geltende kirchliche Gesetzbuch 
mit Verweis auf das Tridentinum vorgab, nämlich 
im Zweifel eher zu mahnen und zurechtzuweisen, 
anstatt vorschnell oder zu hart zu strafen (c. 2214 
§ 2 CIC/1917). Dass sowohl Ratzinger als auch 
Hengsbach 1979/80 bewusst auf eine Sanktionie-
rung verzichtet haben, ist kirchenrechtlich daher 
wohl tatsächlich so zu werten, dass sie der Über-
zeugung waren, nicht durch Bestrafung, sondern 
auf anderem Wege für Gerechtigkeit und die Bes-
serung des Täters sorgen zu können.
Anuth: Damit wäre dann eine spätere strafrechtli-
che Verfolgung derselben Taten kirchenrechtlich 
tatsächlich ausgeschlossen.

C&W: Hätten weitere Taten H.s verhindert werden 
können, wenn Ratzinger anders gehandelt hätte?
Anuth: Hätte Ratzinger H. damals entweder gar 
nicht in München aufgenommen oder nur unter 
strengen Auflagen zur Durchführung der dort ge-
planten Therapie, hätten sich die nach 1980 auf 
dem Gebiet des Erzbistums München und Frei-
sing geschehenen Taten wohl mit einiger Sicher-
heit verhindern lassen. Auf eine kirchenrechtlich 
korrekte Behandlung der Essener Vorwürfe zu be-
stehen beziehungsweise diese der Glaubenskon-
gregation zu melden, hätte darüber hinaus auch 
zur Vermeidung etwaiger Wiederholungstaten au-
ßerhalb Münchens beitragen können.
C&W: Welche Verantwortung trägt das Bistum  
Essen?
Lüdecke: Die H. vorgeworfenen Handlungen 
stellten damals gemäß c. 2359 § 2 CIC/1917 
Straftaten dar. Die hätte nach der Instruktion 
»Crimen Sollicitationis« der Ortsordinarius, in 
dessen Gebiet der Beschuldigte seinen Wohnsitz 
hat, vor Gericht bringen müssen. Diese Pflicht hat 
der Essener Bischof Hengsbach verletzt, indem er 
H. ohne eigenes Ermittlungs- und gegebenenfalls 
Strafverfahren nach München »abschob«. Zudem 
hätte Hengsbach umgehend die Glaubenskongre-
gation über den Vorwurf gegen H. informieren 
müssen, was er ebenfalls unterließ.
Anuth: Auch nach der Versetzung H.s nach Mün-
chen blieb der jeweilige Essener Diözesanbischof 
als Inkardinationsordinarius weiter für H. verant-
wortlich. Aus dem Dekret geht ja klar hervor, dass 
Essen über die Maßnahmen in Bezug auf die Si-
tuation und Verwendung von H. in München re-
gelmäßig informiert und damit einverstanden war.
C&W: Der Essener Bischof Overbeck hat 2010  
den Fall als Erster an die Glaubenskongregation  
gemeldet. Auch er war wie Marx dafür, H. ohne 
Verfahren aus dem Priesterstand zu entlassen.  
Welche Motive sehen Sie dahinter?
Lüdecke: Overbeck und Marx waren sich offenbar 
einig, dass die sofortige Entlassung des Täters aus 
dem Klerikerstand durch Verwaltungsakt für beide 
die angenehmste Lösung sei. Sie hätten die ganze 
Angelegenheit damit nicht nur schnell und ge-
räuschlos vom Tisch gehabt, sondern vor allem 
ohne jeden gegebenenfalls öffentlichen Rückblick 
auf die Vorgeschichte.
Anuth: Overbeck kannte den Münchener Vorun-
tersuchungsbericht. Dessen offenkundige Mängel 
hätten ihm bewusst sein müssen. Wäre es ihm um 
Wahrheitsfindung und Gerechtigkeit gegangen, 
hätte er deshalb auf einem ordentlichen Strafver-
fahren bestehen müssen.
C&W: In München trug nicht nur Ratzinger  
Verantwortung. Sein Nachfolger, der Erzbischof 
und Kardinal Friedrich Wetter, hatte auch mit  
dem Fall zu tun. Machte er seine Sache besser als 
sein Vorgänger?
Anuth: Nein. Wetter wusste nicht nur von den 
Vorwürfen gegen H., die nach anfänglichem Zö-
gern aller Verantwortlichen Anfang 1985 zu seiner 
Entpflichtung in Grafing geführt hatten. Er hat 
auch nach H.s Verurteilung im Juni 1986 dessen 
Weiterverwendung zunächst in der Altenseelsorge 
und ab 1987 als Kurat sowie ab 1989 als Pfarrad-
ministrator in Garching zugestimmt.
Lüdecke: Dass Wetter ihm für diese Tätigkeit ir-
gendwelche Auflagen gemacht hätte, geht aus den 
Akten nicht hervor. Auch nachdem 2002 erneut 
Gerüchte um H. nach München gelangten, sahen 
sich weder Wetter noch sein Ordinariat veranlasst, 
dem nachzugehen, geschweige denn, den Beschul-
digten aus dem aktiven Dienst zu entfernen und 
unter Aufsicht zu stellen.
C&W: Auch Erzbischof Marx als Nachfolger  
Wetters versetzte H. still und leise, als es 2008 
neue Anschuldigungen gegen H. gab.
Lüdecke: H. wurde im Oktober als Kurseelsorger 
nach Bad Tölz versetzt, nachdem Marx ein Gut-
achten des Psychiaters Pfäfflin über ihn hatte ein-
holen lassen. Irritierend dabei ist, dass der Gut-
achter darauf verzichtet hat, Kontakt zu H.s frühe-
rem Therapeuten aufzunehmen. Unter anderem 
deshalb hat er H. beziehungsweise seinen Vorge-
setzten im Ergebnis einen »Persilschein« zur freien 
Verwendung ausgestellt.
Anuth: Das Erzbistum hat den früheren Thera-
peuten allerdings 2008 selbst kontaktiert, der nur 
vor einem Einsatz in der Jugendarbeit gewarnt, 
gegen die Verwendung als Kurseelsorger aber kei-
nen Einspruch erhoben hat. Die Verantwortung 
für den Einsatz liegt letztlich beim Erzbischof und 
mit einem ausgeprägteren Problembewusstsein 
hätte dieser auch Kontroll- oder Präventivmaß-
nahmen ergreifen können. Die grundsätzliche 
Entscheidung, H. einzusetzen, kann man Marx 
angesichts der zwei dazu eingeholten Voten von 
Sachverständigen aber nicht vorwerfen.
C&W: Was hätte Marx nach den damals gelten
den Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz im 
Umgang mit Missbrauchsfällen im Jahr 2008 tun 
müssen?
Lüdecke: Bei seiner staatsanwaltschaftlichen Ver-
nehmung im April 2008 hatte H. gestanden, mit 
einem damals elfjährigen Jungen nackt in einem 
Bett geschlafen und den Arm um ihn gelegt zu 
haben; mit zwei anderen Kindern habe er dies 
ähnlich gemacht. Das Dekret von 2016 wertet 
diese Taten zu Recht als strafbaren sexuellen Miss-
brauch. Im Münchener Ordinariat lag der Ermitt-
lungsbericht der Kriminalpolizei mit H.s Ge-
ständnis allerdings schon 2008 vor. Kirchenrecht-
lich hätte Marx deshalb anstelle der psychiatri-
schen Begutachtung des H. hinsichtlich seiner 
Weiterverwendung eine kanonische Voruntersu-
chung einleiten und den Fall anschließend nach 
Rom melden müssen. Dass er dies nicht getan hat, 
stellt eine Pflichtverletzung dar.

»Ratzinger musste also 
wissen, dass ein Täter mit 
Gefährdungspotenzial in 
sein Erzbistum kommt.«

»Keiner der Bischöfe 
lässt auch nur einmal  
erkennen, dass er die 
Opfer im Blick hat.«
Bernhard Anuth, Professor für Kirchenrecht an der Katholisch-

Theologischen Fakultät der Universität Tübingen
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Lüdecke: Die Entscheidung für ein ausnahms-
weises Verwaltungsstrafverfahren trifft normaler-
weise der Diözesanbischof, seit 2001 der Präfekt 
der Glaubenskongregation. Wolf ist Ausführen-
der, nicht Entscheider. Eigene Beweisergänzungen 
waren ihm nicht gestattet. Natürlich hätte er die 
Bedenken, die er in seinem Dekret dokumentiert, 
auch vorher gegen die Verfahrenswahl äußern 
können. Die Frage ist nur, mit welchen Aussich-
ten? Marx und Overbeck wollten gar kein Ver-
fahren, erst recht kein gerichtliches. Und der Prä-
fekt hat trotz des schwachen Voruntersuchungs-
berichts den Verwaltungsweg verfügt. Für Wolf 
war damit klar: Es wird keine Umstellung des Ver-
fahrens geben. Stattdessen musste er befürchten, 
als Verfahrensleiter ersetzt zu werden, wenn er 
Bedenken anmeldet. Damit aber wäre die Chance 
vertan gewesen, die er mit dem Dekret genutzt 
hat: Er hat alles Verantwortungsversagen und 
letztlich Unrecht wenigstens nach innen aktenfest 
dokumentiert.
C&W: Wie bewertet er das Handeln der  
Verantwortlichen im Fall H.?
Anuth: Wolf hält sich insgesamt mit Bewertungen 
zurück. Er belegt und argumentiert. Die Kritik 
liegt sozusagen in den Fakten. Erst im Fazit bei der 
Begründung des Strafmaßes wird er deutlich: Die 
beteiligten kirchlichen Autoritäten, allen voran 
die Diözesanbischöfe, waren von Anfang an über 
die Probleme und die meisten Vergehen des Kleri-
kers informiert und haben ihn trotzdem wieder-
holt in Bereichen eingesetzt, in denen er Kinder- 
und Jugendarbeit leistete oder entsprechende 
Kontakte haben konnte. Vor allem die Bischöfe 
und Generalvikare von München und Essen seien 
ihrer Hirtenverantwortung gegenüber den ihnen 
anvertrauten Kindern und Jugendlichen nicht ge-
recht geworden.
C&W: Kann man aus dem Dekret irgendwelche 
Rücksichtnahmen herauslesen?
Lüdecke: Ich kann solche Rücksichtnahmen nir-
gends erkennen.
Anuth: Ich auch nicht.
C&W: Wolf ist auch ein Verantwortlicher. Als  
Kirchenrechtler des Erzbistums München und 
Freising hatte er mit dem Fall H. ebenfalls zu  
tun. Macht ihn das befangen?
Anuth: Wolfs frühere Befassung mit dem Fall H. 
bestand lediglich darin, einen Missbrauchsvor-
wurf, den der Beschuldigte als Erpressung verstan-
den hat, zur neutralen Überprüfung an die Staats-
anwaltschaft weiterzuleiten. Anhand der Konzep-
tion des Dekrets lässt sich eine Befangenheit Wolfs 
zugunsten H.s auch in der Sache nicht belegen. Im 
Gegenteil: Wolf zeigt eindrücklich, in welchem 
Ausmaß die Pflichtversäumnisse der Hierarchen 
ihm strafrechtlich die Hände binden.
C&W: Weil die Bischöfe über Taten bereits in der 
Vergangenheit milde entschieden hatten und ihn 
letztlich laufen ließen, konnte H. dafür kirchen
rechtlich kein zweites Mal belangt werden?   
Lüdecke: Wer die Härte von Recht und Gesetz 
gegen den Täter erwartet, der muss sie auch für 
ihn gelten lassen, wo das vorgesehen ist. Wer 
Gerechtigkeit will, kann nicht für eine gesetzlo-
se Jagd sein. Der Täter war nicht im vielleicht 
wünschenswerten Maß zu belangen, weil die 
Bischöfe zuvor auf Bestrafung verzichtet haben. 
Solange sie im Dunkeln handeln konnten, 
schützten sie den Täter. Wo es für sie durch öf-
fentlichen Druck hell zu werden drohte, woll-
ten sie ihn dann zum rechtlich ungehemmten 
Abschuss freigeben.
C&W: In einem Fall zieht Wolf die Aussagen eines 
Betroffenen in Zweifel. Der Betroffene gab an, von 
H. im Beichtstuhl missbraucht worden zu sein.
Anuth: Auch hier geht Wolf aus meiner Sicht kor-
rekt und sorgfältig vor. Er hatte nicht zu entschei-
den, ob die hier vorgeworfenen Taten möglich ge-
wesen, sondern ob sie bewiesen sind. Wo sie dies 
– wie er überzeugend darlegt – aufgrund des vor-
liegenden Beweismaterials, das er nicht ergänzen 
konnte, nicht sind, darf er nicht strafen.
C&W: Die Höchststrafe, die Entlassung aus  
dem Klerikerstand, verhängt Wolf nicht. Ist das 
Strafmaß zu milde?
Lüdecke: Im Vergleich zu dem, was dem Täter 
insgesamt vorgeworfen wird und möglicherweise 
in einem ordentlichen kirchlichen Strafverfahren 
hätte bewiesen werden können, vielleicht. Auf 
der vorhandenen Beweisgrundlage aber klar: 
Nein! Unabhängig davon: Die Entlassung aus 
dem Klerikerstand ist ja auch nur formal die 
Höchststrafe. Tatsächlich kostet sie das jeweilige 
Bistum schnell mehrere hunderttausend Euro für 
die Nachversicherung bei der Rentenkasse, und 
der Täter kann danach mit voller Rente ein selbst-
bestimmtes Leben führen. Das von Wolf gewähl-
te Strafmaß ist für den Täter wie auch für den 
zuständigen Bischof im Vergleich dazu deutlich 
unangenehmer: H. ist nun rechtlich ein zwar völ-
lig privatisierter Priester, der keinen kirchlichen 
Dienst mehr ausüben darf, er bleibt aber dem Bi-
schof von Essen unterstellt, der damit nicht nur 
relativ frei über H.s Gehalt verfügen kann, son-
dern auch weiterhin in der Pflicht ist, ihn ange-
messen zu kontrollieren.
C&W: Was wussten die Verantwortlichen über H., 
seine Taten, seine Verurteilung?
Anuth: Das Dekret belegt: Alle mussten um die 
Anfangsdelikte wissen, die in den frühen Achtzi-
gerjahren zum Wechsel des Priesters von Essen 
nach München führten, bei dem man eine Gefähr-
dung gegeben sah. Außerdem haben sich die Ver-
antwortlichen über all die Jahre gegenseitig auf 
dem Laufenden gehalten. Mehr Eindruck eines 
bündischen Einvernehmens geht kaum.
C&W: Wie gingen die Vorgesetzten von Pfarrer H. 
mit den Betroffenen um?

C&W 2 5.  JANUAR 2022   CHRIST & WELT   N o 2

Norbert Lüdecke, Professor für Kirchenrecht an der  
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn
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